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einem amtlichen Dokument (wie ja auch ußer- lung von Ehe und (durch drei Jahre bestehender)
halb der Kirche) nicht In jedem “a eigens ertol- Lebensgemeinschaft. Wie [an zugeben muß,
gCnHh, SIE wird ın der Rege!l vorausgesetzt. bedarf S hier „eimer umfassenden Betrachtungs-
Was nach der Lektüre des Bandes außerdem der WweIlse, die alle Aspekte dieses ’roblems mit
rage wert erscheint: DITS Aufsätze spiegeln das sEINnenN Folgen und Folgesfolgen mitberücksich-
hreite Spektrum der Disziplinen, die ihren Platz hgt” 0)

der theologischen haben; e meılsten Tatsächlich wird [an sich der Kritik an bedeut-
können als theologische Arbeiten verstanden S:  ainen Einzelbestimmungen des ‚esetzes (dazu
werden 1m Sinne einer reflektierenden Rede über bes. 65—-105), uch [an die als „ultima
den Glauben, über das OIn CGlauben getragene rabho” tolerieren könnte nicht verschließen
theologische Denken und andere Wirklichkeiten, dürfen; Clie Erwartung, „daß der Gesetzgeber die
die Im CGlauben begrundet sind .Ott als die Kegelung 1171 Hinblick auf die 1n diesem Band
Wirklichkeit, worauf sich Glaube un Theologie vorgetragenen Argumente nochmals überdenkt”
VOT allem beziehen, OM zumelnst indirekt ZUr (9), ıst wohlbegründet.
Sprache. Theologie als glaubenswissenschaftli- e sich mit den ethischen Fragen befassenden
che ede ber Gott, die uch tormel|l (und nicht Beiträge 3—-64 tormulhieren du rchgängig ernste
ur In der Intenbhon un auf rund der Bedenken gegenüber der rv ‚ Cie sich auf deren
Gläubigkeit des Theologen, dıe an dieser Stelle unmittelbare Folgen (vgl. 5—29 SOWIE auf die

nicht ZUT Debatte steht) Rede MN Glauben ist, 1177 weiteren damit verbundenern, kaum mehr zu
scheint cdie usnahme zZu SC1IN. (Grund dafür kontraollierenden Gefahren (vgl 1—-3 stutzen.
kann ZUu Beispie!l die Mühe Wıssen- Die ethischen Überlegungen un Rhonheimer
schaftlichkeit der Theologie Sein ber ist dieser führen ber die Einzelaspekte und ihre Ab-
Tatbestand nıcht eine Anfrage das Selbst- wägung hinaus Uun! konzentrieren SIC uf die
bewußtsein der Theologie? nd gerat ım ANZEN rage: „Darf Ian überhaupt menschliches
dıe Theologie nicht aus dem Gleichgewicht, Leben I Keagenzglas ETZEUZEN, den
We.: nicht, gewissermaßen In der ihrer ‚Wunsch nach dem Kind‘ Erfüllung E brin-
Disziplinen und ihrer Arbeiıt, eın ausreichendes gen?” (42) Sein ausnahmsloses Neıin begründet
Maißs Von (theologischer beziehungsweise glau- mit der der praktizierten „Instrumenta-
benswissenschaftlicher) ede ber ‚Ott g1bt, die lisierung des Kindes” (47), ıe Unterschied
auch ormel! Kede ım und aus dem Glauben iıst? zZzu Geschenkcharakter des Lebens uUuSs natürli-
(Graz Bernhard Körner er Zeugung ıne MNUur bedingte Anerkennung

des Kındes und mit dieser Ungleichstellung NC
tundamentale Ungerechtigkeit bedeute (vgl
55f. 61) DITS Funktionalisierung, die sich ZWäarTr
auch mıit natürlicher Zeugung verbinden könne,
SE1 bei der IVF unvermeidlich gegeben (vgl
47—53); S1Ee bestimme jedenfalls die Wahl und

FRANZ./M  -MA THEO Durchführung der IVE, selbst wWenn sich IM
Hg.), Fortpflanzungsmedizin und Lebensschutz. nachhinein aufgrund einer Einstellungsände-
Veröffentlichungen des Internationalen For- (Mung Z einem auf diese Weise entstandenen
schungszentrums für Grundfragen der Wissen- ınd 1n Verhältnis der unbedingten Anerken-
schaften Salzburg, Neue olge 55). Tyrolia, NUuNng entwicklen könne (55). An diesem Punkt,
nnsbruck 1993 Br. 1985,—. nämlich bei der rage der Stringenz der SCZ0OBC-
Die bereits vielfach praktizierte medizinische NC  — Folgerung, wird allerdings ıe Diskussion
Fortpflanzungshilfe der Orm der In-vıtro- NOC!| nicht Ende SEC1MN. Der Z weifßfel eINES
Fertilisathon mit anschließendem Embryotrans- Gesprächsteilnehmers, ob aufgrund cdieser Argu-
ter IVF) stellt nicht Ur ethische Fragen, SOM mentaton ‚E1n ethisches Verdikt Clıe In-
dern hat inzwischen auch rechtliche Regelungen vitro-Fertilisierung jedem Fall gerechtfertigt
ach sich CZOBCN, 5( in Deutschland das erscheint” (85), steht aum allein.
Embryonenschutzgesetz VOm 12.1990 oder In 1es mindert jedoch keineswegs den Wert, ja die
Österreich das Fortpflanzungsmedizingesetz Notwendigkeit, sich miı1t den ın diesem Band
VO| 19972 Mit letzterem befaßte sich 19972 e1n vorgebrachten ethischen und rechtlichen Fın-
ın diesem Band dokumentiertes Wissenschafts- wänden ernsthaft auseinanderzusetzen. Leider
gespräch, das A diesem (Gesetz mehrfach ritik warum eigentlich?) fehlt der Beitrag des ‚cfüur-
übt, U1l hinsichtlich der Aufbewahrungsfrist Orters der IV1; er (vgl Dankbar ıst
„entwicklungsfähiger Zellen*(!), des Lebens- Ian hingegen tür den Abdruck der österreichi-
rechtes der in-vıitro gezeugten Embryos, der schen un deutschen Gesetzestexte (Anhang).
Rolle des Samenspenders oder der Gleichstel- l ınz Alfons Rıedl
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einem amtlidlen Dokument (wie ja auch außer­
halb der Kirche) nicht in jedem Fall eigens erfol­
gen, sie wird in der Regel vorausgesetzt. 
Was nach der Lektüre des Bandes außerdem der 
Frage wert ersmeint: Die Aufsätze spiegeln das 
breite Spektrum der Disziplinen, die ihren Platz 
an der theologischen Fakultät haben; die meisten 
können als theologische Arbeiten verstanden 
werden im Sinne einer reflektierenden Rede über 
den Glauben, über das vom Glauben getragene 
theologisme Denken und andere Wirklid1keiten, 
die im Glauben begründet sind. Gott als die 
Wirklid1keit, worauf sim Glaube und Theologie 
vor allem beziehen, kommt zumeist indirekt zur 
Sprame. Theologie als glaubenswissensmaftli­
che Rede über Gott, die aum formell (und nicht 
nur in der Intention und auf Grund der 
Gläubigkeit des Theologen, die an dieser Stelle 
gar nicht zur Debatte steht) Rede im Glauben ist, 
scheint die Ausnahme zu sein. Grund dafür 
kann zum Beispiel die Mühe um Wissen­
smaftlimkeit der Theologie sein - aber ist dieser 
Tatbestand nicht eine Anfrage an das Selbst­
bewußtsein der Theologie? Und gerät im ganzen 
die Theologie nicht aus dem Gleichgewimt, 
wenn es nimt, gewissermaßen in der Mitte ihrer 
Disziplinen und ihrer Arbeit, ein ausreimendes 
Maß von (theologismer beziehungsweise glau­
benswissenschaftlimer) Rede über Gott gibt, die 
aum formell Rede im und aus dem Glauben ist? 
Graz Bemhard Kömer 
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• BYDLINSKI FRANZ/MAYER-MALY THEO 
(Hg.), Fortpjlanzungsmedizin und Lebensschutz. 
Veröffentlimungen des Internationalen For­
smungszentrums für Grundfragen der Wissen­
schaften Salzburg, Neue Folge Bd. 55). Tyrolia, 
Innsbruck 1993. (150). Br. S 198,-. 
Die bereits vielfarn praktizierte medizinisme 
Fortpflanzungshille in der Form der In-vitro­
Fertilisation mit anschließendem Embryotrans­
fer (= IVF) stellt nidlt nur ethisme Fragen, son­
dern hat inzwischen auch rechtliche Regelungen 
nach sich gezogen, so in Deutschland das 
Embryonenschutzgesetz vom 13.12.1990 oder in 
Österreim das Fortpflanzungsmedizingesetz 
vom 1.7.1992. Mit letzterem befaßte sich 1992 ein 
in diesem Band dokumentiertes Wissenschafts­
gespräm, das an diesem Gesetz mehrfarn Kritik 
übt, u. a. hinsichtlim der Aufbewahrungsfrist 
"entwicklungsfähiger Zellen"(!), des Lebens­
rechtes der in-vitro gezeugten Embryos, der 
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lung von Ehe und (durm drei Jahre bestehender) 
Lebensgemeinsmaft. Wie man zugeben muß, 
bedarf es hier "einer umfassenden Betrachtungs­
weise, die alle Aspekte dieses Problems mit 
seinen Folgen und Folgesfolgen mitberücksich­
tigt" (20). 
Tatsächlich wird man sich der Kritik an bedeut­
samen Einzelbestimmungen des Gesetzes (dazu 
bes. 65-105), auch wenn man die IVF als "ultima 
ratio" tolerieren könnte (36f), nicht versdiließen 
dürfen; die Erwartung, "daß der Gesetzgeber die 
RegelLmg im Hinblick auf die in diesem Band 
vorgetragenen Argumente nochmals überdenkt" 
(9), ist wohlbegründet. 
Die sim mit den ethischen Fragen befassenden 
Beiträge (13-64) formulieren durchgängig ernste 
Bedenken gegenüber der lVF, die sim auf deren 
unmittelbare Folgen (vgl. 15-29) sowie auf die 
im weiteren damit verbundenen, kaum mehr zu 
kontrollierenden Gefahren (vgl. 31-39) stiitzen. 
Die ethischen Überlegungen von M. Rhanheimer 
führen über die Einzelaspekte und ihre Ab­
wägung hinaus und konzentrieren sich auf die 
Frage: "Darf man überhaupt mensmliches 
Leben im Reagenzglas erzeugen, um den 
,Wunsm nach dem Kind' zur Erfüllung zu brin­
gen?" (42). Sein ausnahmsloses Nein begründet 
er mit der in der IVF praktizierten "Instrumenta­
lisierung des Kindes" (47), die - im Unterschied 
zum Gesmenkmarakter des Lebens aus natürli­
cher Zeugung - eine nur bedingte Anerkennung 
des Kindes und mit dieser Ungleimstellung eine 
fundamentale Ungerechtigkeit bedeute (vgl. 44. 
55f. 61). Die Funktionalisierung, die sich zwar 
auch mit natiirlimer Zeugung verbinden könne, 
sei bei der IVF unvermeidlich gegeben (vgl. 
47-53); sie bestimme jedenfalls die Wahl und 
Durchführung der IVF, selbst wenn sim im 
nachhinein aufgrund einer Einstellungsände­
rung zu einem auf diese Weise entstandenen 
Kind ein Verhältnis der unbedingten Anerken­
nung entwickien könne (55). An diesem Punkt, 
nämlich bei der Frage der Stringenz der gezoge­
nen Folgerung, wird allerdings die Diskussion 
nom nidlt zu Ende sein. Der Zweifel eines 
Gesprächsteilnehmers, ob aufgrund dieser Argu­
mentation "ein ethismes Verdikt gegen die 1n­
vitro-Fertilisierung in jedem Fall gerechtfertigt 
erscheint" (85), steht kaum allein. 
Dies mindert jedoch keineswegs den Wert, ja die 
Notwendigkeit, sich mit den in diesem Band 
vorgebramten ethismen und remtlichen Ein­
wänden ernsthaft auseinanderzusetzen. Leider 
(warum eigentlim?) fehlt der Beitrag des Befür­
worters der IVF, J. Huber (vgl. 8). DarLkbar ist 
man hingegen für den Abdruck der österreichi­
smen und deutsmen Gesetzestexte (Anhang). 
Linz Al/ans Riedl 


